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Direkte Demokratie in Hessen

Ulrich Dreßler

1 Einleitung und Historische Entwicklung

Die direkte Demokratie stand in Hessen schon unmittelbar nach der Entstehung des

Landes vor ihrer ersten Bewährungsprobe. Denn anders als das Grundgesetz (vgl.
Art. 146 GG) wurde die Hessische Verfassung durch das Volk augenommen. Die
entsprechende Volksabstimmung fand zeitgleich grit der Wahl des ersten Landtags
am l. Dezember 1946 statt. Ebenso wie in Bayern, wo an jenem Tag ebenfalls eine
entsprechende Volksabstimmung stattfand, war damit der Einfluss der amerikani-
schen Besetzungsmacht deutlich erkennbar. Die Hessische Verfassung ist also eine
echte Volksverfassung. Erst nach dem l. Dezember 1946 wurde aus,,Groß-
Hessen" - die verschiedenen Landesteile hatten ja in dieser Zusammensetzung
noch nie einen Staat gebildet - offiziell ,,Hessen". Drei Jahre später setzte sich im
Parlamentarischen Rat der hessische Vertreter Heinrich von Brentano (CDU) ein-
dringlich, aber vergeblich dafür ein, auch die Annahme des Grundgesetzes durch
eine Volksabstimmung herbeizuführen. Mehrheitlich bestand die Auffassung, dass

die Annahme des Grundgesetzes durch die Landesparlamente dessen Vorläufigkeit
betonen und erst eine spätere gesamtdeutsche Verfassung Gegenstand eines Refe-
rendums sein sollte. So trat das Grundgesetz bekarurtlich nach der Schlussabstim-
mung im Parlamentarischen Rat am 8. Mai 1949, dem 4. Jahrestag der bedingungs-
losen Kapitulation des Deutschen Reiches, der formellen Zustimmung der Militär-
gouvernerue am 12. Mai 1949 und dem anschließenden Ratifizierungsverfahren in
den einzelnen Landtagen mit Ablauf des 23. Mai 1949 in Ikaft. An diesem Tag
unterzeichneten die Ministerpräsidenten und die Landtagspräsidenten aller Länder
der Westzonen in einem Festakt in Bonn die ,,vorläufige" Verfassungsurkunde des
neuen Bundesstaats (vgl. Art. 146 GG).Dass nach dem Grundgesetz die Staatsge-
walt vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeibt wird (20 Abs. 2 GG) und
Abstimmungen (nur) im Zusammenhang mit der Neugliederung des Bundesgebie-
tes zugelassen werden (vgl. Art. 29 GG), war für Hessen in der Folgezeit durchaus
von erheblicher Bedeutung. Das Kerngebiet des ehemaligen Herzogtums und der
späteren Preußischen Provinz ,§assau" am Unterlauf der Lahn und der linksrheini-
sche Teil des vormals selbständigen ,,Hessen-Darmstadt" waren nämlich nach dem
Krieg der französischen Besatzungszone zugeschlagen und in das neu geschaffene
Land Rheinland-Pfalz eingegliedert worden. Hessen erhob den politischen An-
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spruch auf Rückführung dieser Gebiete. Schon das Staatsgrundgesetz des Staates
Groß-Hessen vom22. November 1945 hatte die ausdrückliche Fäststellung enthal-
ten, die o.a. Gebiete gehörten ,,ztx Zeitnicht zu dem staatsgebiet des staates Groß-
Hessen". 1956 wurden in diesen Gebieten auf Grund des Art. 29 Abs. 2 GG
volksbegehren durchgeführt. In Nassau und Rheinhessen sprachen sich 25,3 pro_
zent bzw. 20,2 Prozent der stimmberechtigten für eine Angliederung an Hessen
aus; nötig waren l0 Prozent der stimmberechtigten. Der Bunä zeigte im Anschluss
allerdings keine Eile bei der Ansetzung der dadurch notwendigen Voksentscheide.
Das Land Hessen reichte darauf hin eine organklage ein, die vom Bundesverfas-
sungsgericht zwar am I I . Juli I 96 I als unzulässig abgewiesen wurde, jedoch nicht
ohne die verpflichtung des Bundes festzustellen, die 

-Gebietsbevölkerung 
nunmehr

über ihre Landeszugehörigkeit entscheiden zu lassen, und zwar unanhängig von
der Frage der wiedervereinigung und der Eingliederung des saarlands. Die ent-
sprechenden Volksabstimmungen fanden allerdings erst i975 statt. Nach so langer
Zeit korurte es natürlich nicht überraschen, dass sich für die Angliederung an Hes_
sen keine Mehrheiten mehr fanden. umgekehrt blieben allerdings auch ,,Äbwande-
rungs-Bestrebungen" von südhessischen Gemeinden nach Baden-württemberg
erfolglos. Nicht nur bei der Entstehung der Landesverfassung hat das vollc in Hes_
sen eine bzw. die entscheidende Rolle gespielt. Auch nachträgliche verfassungs_
änderungen sind nur im wege einer entsprechenden volksaüstimmung möglich
(Art. 123 Abs. 2 }rverf.). von den deutschen Ländem keruren nur Hessen und
fayern das sog. obligatorische verfassungsreferendum. Auch das Grundgesetz
kann bekanntlich ohne_volksabstimmung allein von Bundestag und BunJesrat,
wenn auch mit Zwei-Drittel-Mehrheit, geändert werden (Art.79 Äur. z cc;.

Eine wichtige, wahrscheinlich sogar die wichtigste'Anderung der Hessischen
verfassung wurde durch die volksabstimmung vom 20. Januar l99l ,orgrnorn_
men. Durch die Novelle des Art. 138 wurde die Direktwahl der Bürgermeister und
Landräte in die Hessische verfassung aufgenommen. Damit setztetas volk eine
aus-Süddeutschland importierte Idee des damaligen Ministerpräsidenten Dr. Walter
wallmann (cDU) in die wirklichkeit um. Die Gestaltung der Detailregelungen
über die Direktwahl in der Hessischen Gemeindeordnung-und in der Hessischen
Landkreisordnung blieb allerdings nach der Landtagwaül l99l dem rot_grünen
Kabinett Eichel/Iischer vorbehalten, das bei dieser Gelegenheit auch den ebenfalls
aus Baden-württemberg bekannten Bürgerentscheid in die Hessische Gemeinde_
ordnung (HGo) einführte. seit 1993 können die Bürgerinnen und Bürger in Hessen
daher nicht nur in regelmäßigen Abständen mit personalentscheidung-en (wahl der
Gemeindeverheter alle fünf Jahre und wahl des Bürgermeisters alle secLs Jahre),
sondern auch ad hoc durch die Abstimmung über wichtige sachfragen (Bürgereni-
scheid) Einfluss auf die Politik in der jeweiligen Gemeinde nehmJn 19 ze eus. t
HGo). Die auf dem eindeutigen votum des volkes - g2 prozent der ibstimmen_
den stimmten am20. Januar l99l für die Einführung der Direktwahl - basierende
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Modemisierung der Kommunalverfassung in Hessen zu Gunsten der direkten De-
mokratie löste eine gewaltige Reformwelle in den übrigen Bundesländern aus.
Bürgermeisterdirektwahl und Bürgerentscheid existieren mittlerweile in allen Bun-
desländern. so hat das hessische volk die ,,eirlzige umfassende strukhrrreform der
politischen Willensbildung in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt" initiiert. Ex-
Ministerpräsident wallmann erhielt im Jahr 2003 für seine verdienste (u.a.) um die
Einführung der Direlctwahl der Bürgermeister und Landräte den Hessischen ver-
dienstorden.

2 Direkte Demokratie auf der Ebene des Landes

2.1 ... im Zusammenhang mit der Hessischen Verfassung

Die Landesverfassungen führen in der öffentlichen wahrnehmung oft ein schat-
tendasein neben dem Grundgesetz. speziell in Hessen wurde viele Jahre lang der
vorrang des Grundgesetzes betont, insbesondere gegenüber den landesveifas-
sungsrechtlichen Bestimmungen über die Todesshafe (Art. 2l Abs. I satz 2
Irverf.) und das Ausspemrngsverbot (Art.29 Abs. 5 HVerf.). In der jüngeren ver-
gangenheit ist aber immer deutlicher nt Tage getreten, dass viele Bestimmungen
der Hessischen Verfassung einen erheblichen Einfluss auf das öffentliche Leben
ausüben. warur sind Rechtsverstöße im vorfeld der Landtagswahl so erheblich,
dass sie die wiederholung der wahl verlangen (Art. 78 Abs. 2 r{yerf.)? Darf die
Landesregierungtrotz des engen wortlauts des Art. l4l rrVerf. Kredite über das
Ausgabevolumen für Investitionen aufirehmen? sind Gebühren für das studium an
hessischen Hochschulen nach Art. 59 Abs. I trverf. tatsächlich verboten? Diese
beispielhaft aufgezählten Fragen haben in den letzten Jahren die öffentliche Dis-
kussion und auch die Gerichte beschäftigt. obwohl die Hessische verfassung
also nach dem In-Kraft-Treten des Grundgesetzes keineswegs obsolet geworden
ist, hat der Hessische Landtag im vergleich zum Nachbarland Bayern dem volk
bisher nur selten eine verfassungsänderung zur Abstimmung vorgeschlagen. Die
wenigen vorschläge betrafen überwiegend wahlrechtsaspekte und wurden bis auf
einen vom Volk akzeptiert:
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9.7.r9s0

8.3.1970

20.t.1991
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Ergebnii

ange-
nornmen

GültigeAbstim-- Geaenstand
mungstag

Gesetz zur Anderung
derArt.75 und 137

rechtigte
Stimmbe-

4.278.151

Abstim-
mende

Hessische Verfassung;
Beseitigung der Bin-
dung des Landtags-
wahlrechts an das
System der Verhält-
niswahl; Aufhebung
der Bindung des
Kommunalwahlrechts
an das System des
Landtagswahlrechts

Gesetz zur Anderung
der Art. 73 und 75
Hessische Verfassung;
Herabsetzung des
Wahlalters für das
Wahlrecht zum Land-
tagvon2l aufl8
Jahre; von 25 auf2l
Jahre für die Wählbar-
keit

Gesetz zur Einfügung
des Art. 26a in die
Verfassung; Schutz der
nattirlichen Lebens-
grundlagen des Men-
schen

Gesetz zur Anderung
des Art. 138 und
Einfügung Art. 16l in
die Verfassung; unmit-
telbare Wahl der Bür-
gem.reister und Landrä-
te, iil Städten mit mehr
als 50.000 Einwohnern
der Oberbürgermeister
durch die Bürgerinnen
und Bürger

Gesetz zur Anderung
des Art. 75 der Verfas-
sung; Herabsetzung des
Wählbarkeitsalters für
die Landtagswahl von
2l auf l8 Jahre

2.974.556 t.007.267 740.465 204.135 ange-
nonrmen

3.576.694 t.44t.438 885.080 541.945 ange-
nommen

4.278.151 3.028.821 2.260.733 510.699
ange-

noIItmen

3.028.820 2.2:16.425 500.689

19.2.199s 4.275.027 2.813.285 981.002 1.660.424 abgelehnt
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4.f28.293 3.445.469 2.381.2s3 844.200
ange-

normen

4.328.293 3.445.618 1.?99.500 1.443.213 ange-
nommen

22.9,2002

Gesetz zur Anderung
des Art. 62a der Ver-
fassung; - Aufnahme
des Sports -
Gesetz zur Anderung
derArt. 79 und 161 -
Verlängerung der
Landtagswahlperiode -
Gesetz zur Ergänzung
des Art. 137 - Auf-
nahme des Konnexi-
tätsprinzips -

4.328.293 3.443.978 2.394.393 74'.7.6s2
ange-

nommen

Mit diesen punktuellen, zusarnmenhanglosen Verfassungsänderungen hat der Hes-
sische Landtag keinen selbst gestellten Anspruch erkennen lassen, dafür Sorge zu
tragen, dass das Land jederzeit insgesamt über eine moderne und zeitgemäße Ver-
fassung verfügt. Die Zurückhaltung des Landtags für Initiativen zur Anderung der
Landesverfassung deutet nach den Worten eines sachverständigen Beobachters
darauf hin, ,,dass zu der stimmberechtigten Bürgerschaft als dem Partner fiir Ver-
fassungsentscheidungen nur ein labiles Verhauensverhältnis besteht". Dabei hat
sich das Volk in Hessen keineswegs als unberechenbar erwiesen. Die Senkung des
Wählbarkeitsalters,fih Landtagsabgeordnete auf l8 Jahre wurde 1995 nur abge-
lehnt, nachdem dieser Vorschlag vom Landtag zwar mit breiter Mehrheit beschlos-
sen, aber in der Öffentlichkeit kaum ernsthaft propagiert worden war. Wie ,,ver-
krampft" das Verhältnis zwischen dem Landesparlament und dem Volk bei Verfas-
sungsänderungen ist, zeigte sich im Jahr 2002 auch darin, dass über die vorgesehe-
nen drei nicht miteinander zusarnmenlängenden Verfassungsänderungen zunächst
eine ,,Blockabstimmung" stattfinden sollte. Bei der vorletzten ,,großen" Verfas-
sungsänderung in Bayern am20. Februar 1998 wurden dagegen die vorgeschlage-
nen Verfassungsänderungen von vorneherein in drei Themenkomplexe unterteilt,
über welche die Bürger getrennt abstimmen konnten. Zwei getrennte Abstimmun-
gen hat es auch gegeben bei dem letzten Plebiszit in Bayern am 21. September
2003. Im Ergebnis ist die Hessische Verfassung als ,,älteste in Kraft bef,rndliche
Verfassung in Deutschland" reichlich antiquiert. Das Volk kann von sich aus nichts
daran ändem. Derm in Hessen ist die Einleitung einer Verfassungsänderung gem.
y'ut. 123 Abs. 2 tlVerf. beim Landtag monopolisiert. In anderen Bundesländern -
so auch in Bayern - können demgegenüber Verfassungsänderungen zusätzlich vom
Volk im Wege eines Volksbegehrens initiiert werden. Die CDU-Fraktion im Hes-
sischen Landtag versuchte schon 1952, auch dem Volk in Hessen, bei dem nach
Art. 70 ffVerf. unveräußerlich die Staatsgewalt liegt, die Möglichkeit einzuräu-
men, eine Verfassungsänderung ohne Mitwirkung des Parlaments herbeizuführen,
doch der entsprechende Initiativantrag blieb erfolglos. Für die Bemühungen um
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eine Modernisierung und verschlankung der hessischen Landesgesetze und unter-
gesetzlichen vorschriften ist dieses ,,Auf-der-stelle-Treten" bei der Anpassung der
Hessischen Verfassung an die gesellschaftlichen Entwicklungen natürlich alles
andere als fiirderlich.

2.2 ... im Zusammenhang mit (einfachen) Gesetzen

Die Hessische verfassung ließ von Anfang an - im Gegensatz zu anderen Landes-
verfassungen und später auch dem Grundgesetz - die verabschiedung eines Geset-
zes durch das Volk im Wege eines Volksentscheids grundsätzlich zu. Lediglich der
Haushaltsplan, Abgabengesetze und Besoldungsverordnungen können nicht Ge-
genstand der volksgesetzgebung sein (Art. 124 Abs. I satz 3 HVerf.). Die Hessi-
sche verfassung nennt bei der Frage, wie die Gesetzgebung ausgeübt wird, den
volksentscheid sogar vor dem Parlamentsbeschluss (fut. 1 16 und Art. 7l HVerf.).
Die Initiative für einen solchen volksentscheid muss immer vom volk ausgehen
(Volksbegehren). Dem Landtag ist es nicht erlaubt, etwa einen besonders umstrit-
tenen Gesetzentwurf dem volk zur Entscheidung vorzulegen; die Hessische ver-
fassung kennt kein Parlamentsbegehren. Das volksbegehren, dem ein ausgearbei-
teter Gesetzentwurf zu Grunde liegen muss, ist jedoch nur dann erfolgreicL, wenn
es von 20 Prozent der Stimmberechti$en mittels ihrer Unterschrift unterstützt wird
(Art.124 Abs. I satz I rrVerf). Nur in diesem Fall muss das Land einen volksent-
scheid organisieren, bei dem das volk über die Annahme oder Ablehnung des
begehrten Gesetzentwurfs abstimmt. Dieses 20 prozent-Unterschriften-euo-* ist
sehr hoch und wurde in der Geschichte des Landes nie erreicht. Zur verdeutli-
chung: Bei der letzten Landtagswahl2003 gab es in Hessen rund 4.330.000 wahl-
berechtigte; 20 Prozent davon sind 866.000 stimmberechtigte Bürgerinnen und
Bürger. Hinzu kommt, dass der HessisÖhe Landtag im Jahr 1950 durch das Gesetz
über volksbegehren und volksentscheid die Anforderungen noch dadurch ver-
schärft hat, dass zum einen die unterschriften nicht fiei gesammelt werden dürfen,
sondern - innerhalb einer Frist von (nur) 14 Tagen - in behördlichen Amtsräumen
abgegeben werden müssen und dass zum anderen ein solches Eintragungsverfahren
erst eingeleitet wird, wenn dem Landeswahlleiter von den Initiatorän ein entspre-
chender Antrag mit einem ausgearbeiteten Gesetzentwurf und den Unterschriften
von mindesten drei Prozent der (bei der letzten Landtagswahl) stimmberechtigten
Bürger zugeleitet wkd. zdetzt ist die Initiative zur wiedereinführung des Buß-
und Bettages an dieser Anhags-Hürde gescheitert. Das 3- prozent-unterschriften-

Quorum wurde in der Geschichte des Landes Hessen erst ein Mal erreicht. Es ging
dabei um den vorstoß der cDU zur Einführung der Briefivahl bei Landtags*ut t"n]
Das volksbegehren scheiterte zwar am 20 prozent-unterschriften-euorum, der
Landtag rang sich aber 1970 doch zur verabschiedung eines entsprechenden Ge-
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setzes durch. Über die Versuche, mittels eines erfolgreichen Volksbegehrens
einen Volksentscheid zu erzwingen, gibt es keine amtliche Statistik. Der
Landeswahlleiter listet die entsprechenden lnitiativen, mit denen er in ei-
nem amtlichen Kontakt stand, wie folgt auf:

Tag der
Entschei-
dung der
Landesre-
gierung
über die
Zulassung

02.09.1966

Wahl-Gegenstand Zulassung
berechtigte

Einführung
der Briefuahl

gungen

3.451.314 238.392 237.089

Gesamt-

Eintra-

Zahl der
gültigen
Eintragungen

Ergeb-

Volks-
begehren
nicht
zustande
gekom-
men

Ja

24.11.1981
Keine Start-
bahn West

Nicht zuge-
lassen, da der
Gesetzent-
wurfnicht
den Bestim-
mungen der
Verfassung
entsprach

Nicht zuge-
lassen, da die
erforderliche
Zahl von
Mitan-
tragstellem
nicht erreicht
war

I I.08.1997

Wiedereinfüh-
rung des Buß-
und Bettages
als gesetzli
cher Feiertag

In der Presse wurde über weitere Anstrengungen berichtet, z.B. über die Volksbe-
gehren für die christliche Gemeinschaftsschule, gegen die landesweite Zwangsfär-
derstufe und für den Frieden §erbot der Lagerung von Massenvernichtungswaffen
in Folge des Nato-Doppelbeschlusses von 1979). Alle vier zrtrzeit im Landtag
vertretenen Fraktionen haben zu unterschiedlichen Zeiten Vorstöße für eine Redu-

zierung (Halbierung) des für ein erfolgreiches Volksbegehren erforderlichen Un-
terschriften-Quorums von 20 Prozent unternornmen oder zumindest ihr Einver-
ständnis hiermit erklärt. Eine Volksabstimmung zur Anderung des Art. 124 Abs. I
HVerf. hat der Landtag jedoch im Ergebnis nicht eingeleitet. Darüber waren die
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Befürworter der direkten Demokratie besonders enttäuscht in der 15. Legislaturpe-
riode (1999 bis 2003). Denn im Hinblick auf den Vorstoß der damaligen C-
DU/FDP-Regierungskoalition fiir eine Verlängerung der Landtagswahlperiode auf
fünf Jahre (Art. 79 tlVerf.) wurde vielfach erwartet, die darin liegende Beeinträch-
tigung der Volkssouveränität werde verbunden mit ausgleichenden Maßnahmen
zur Stärkung der (unmittelbaren) Demokatie bei Sachentscheidungen. Auch in
Bayern setzt ein erfolgreiches Volksbegehren ein Unterschriften-Quorum in Höhe
von (nur) l0 Prozent der Stimmberechtigten voraus (Art.74 Abs. 1 Bayer. Verf.).
Nach alledem kann es nicht überraschen, dass Hessen im Mitbestimmungs-
Ranking der Organisation ,,Mehr Demokratie" vom Herbst 2003 beim Vergleich
der Länder in Sachen direkte Demokratie auf Landesebene die Note ,,mangelhaft"
erhielt: Hessen sehe beim Volksbegehren sowohl auf der Anhagsstufe mit drei
Prozent als auch beim Begehren mit 20Prozent die höchsten Unterschriftenhürden
in Deutschland vor. Die direkte Demokratie sei daher auf Landesebene nur ein
,,Papiertiger", es gäbe noch einen immensen Reformbedarf auf dem Weg zu einem
fairen und bürgerfreundlichen Volksentscheid. Das Ranking ist einsehbar im Inter-
net unter ,,www.mehr-demokratie.de/fileadmin/bund/pdf/ ranking.pd{,,. Diese
Reform wird möglicherweise eingeleitet von dem im Jahr 2003 gewählten 16.
Hessischen Landtag. Dieser hat nämlich am 8. Juli 2003 beschlossen, eine Enque-
te-Kommission zur Reform der Landesverfassung einzusetzen. Möglicherweise ist
die beachtlich knappe Zustimmung des Volkes - 55,6 Prozent der Abstimmenden -
zur Verlängerung der Landtagswahlperiode bei der Volksabstimmung am 22. Sep-
tember 2002 nicht ohre Eindruck geblieben. Auch erreichte die Beteiligung bei der
Wahl zum 16. Hessischen Landtag am 2.2.2003 mit 64,6 Prozent den niedrigsten
Wert bei Landtagswahlen seit Bestehen des Landes. Nach dem Einsetzungsbe-
schluss sollte die Enquete-Kommission ihre Novellierungsvorschläge bis zum 31.
Dezember 2004 vorlegen. In ihrer Sitzung vom 10. Dezember 2004hat die Enque-
te-Kommission mit den Stimmen von'CDU, FDP und Bündnis 90/DIE GRIfNEN
ein Zwischenergebnis erzielt, das Grundlage sein soll für die Abschlussempfehlung
der Kommission im Frühjahr 2005. Danach sind auch und insbesondere Verände-
rungen an den Bestimmungen der Hessischen Verfassung über die direkte Demo-
kratie geplant (Art. 123,124 IIVerf.). Volksbegehren sollen danach zuklinftig auch
zur Anderung der Verfassung selbst möglich sein, das Unterschriften-Quorum für
die Einleitung eines Volksbegehrens soll deutlich abgesenkt werden (von 20 Pro-
zent auf 12,5 Prozent) und mit der neu geschaffenen ,,Volksinitiative" sollen
50.000 Bürgeriruren und Bürger dem Landtag gemeinsam ein Anliegen unterbrei-
ten können, mit dem sich das Parlament dann befassen muss. Es ist geplant, die für
die Verfassungsänderung notwendige Volksabstimmung im September 2006 zu-
sammen mit der Bundestagswahl durchzuführen. Dadurch werde die Hessische
Verfassung an ihrem 60. Geburtstag am l. Dezember 2006 wieder in den Stand
gesetzt, Maßstäbe für die Gesetzgebung des Landes zu setzen, Orientierung über
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die grundlegenden Werte des hessischen Staates zu geben und Grundlage der

Rechtsprechung seiner Gerichte zu sein. Die Verfassung werde rechtzeitig zu ih-
rem Jubiläum aus dem Museum zurück in die Mitte der Gesellschaft geholt' Der
Kompromiss wird allerdings nicht mitgetragen von der SPD. Der Landesvorstand

der SPD hat im Februar 2005 u.a. die vorgesehene Neuregelung abgelehnt, wonach

künftig der Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit - ohne Volksabstimmung - in die

Lage versetzt werden soll, die Verfassung zu ändern. Man darf daher gespannt

darauf sein, ob der Landtag tatsächlich - wie von der SPD gefordert - eine Volks-
abstimmung zur Generalrevision der Hessischen Verfassung nur dann einleitet,
werur über die inhaltlichen Vorschläge völliges Einvernehmen zwischen allen
Fraktionen besteht. In diesem Falle wird es wohl keine Volksabstimmung schon im
September 2006 geben und die allgemeinen Bemühungen zur Schaffung einer

aktiven Bürgergesellschaft, einer Gesellschaft also, in der die Menschen aktiv (und

ehrenamtlich) an der Gestaltung des Staats miiarbeiten, werden einen empfindli-
chen Rückschlag erleiden. Die Bundestags-Enquete-Kommission,,Zukunft des

bürgerschaftlichen Engagements" hat in ihrem Bericht vom 3.6.2002 in erfrischen-

der Deutlichkeit klargestellt, dass zu einer ,,8ürgergesellschaft", die mit den Leis-
tungen und Gestaltungskompetenzen der Bürgerinnen und Bürger rechnet, unab-

dingbar gehört, dass deren Rolle nicht nur mit Pflichten, sondern auch mit Rechten

verbunden ist: ,,Zu den vornehmsten Rechten gehört, an den Entscheidungen des

Gemeinwesens beteiligt zu sein. Eine Bürgergesellschaft ist dadurch gekennzeich-

net, dass die Beteiligungsrechte über das Recht, in regelmäßigen Abständen Ver-
treter in Repräsentativkörperschaften zu wählen, hinausgehen. Bürgergesellschaf-
ten fordern daher mehr als liberale Demokratien. In einer Bürgergesellschaft um-
fassen die Beteiligungsrechte neben der Teilnahme an Wahlen (repräsentative

Demokratie) auch die Beteiligung an Volksabstimmungen (plebiszitäre oder direk-
te Demol«atie)." Aus Sicht eines unvoreingenommenen Beobachters erscheint die

von der bemerkenswerten Allianz (CDU, FDP und Bündnis 90/DIE GRI-INEN)
vorgeschlagene Novelle bei den Bestimmungen über die direkte Demokratie auf
Landesebene durchaus tragbar. Anders als in Bayem hat in Hessen keine Partei

realistische Aussichten auf die Erringung einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Hessi-

schen Landtag. Werm zukünftig der Landtag ohne anschließende verbindliche

Volksabstimmung die Verfassung ändern kann, sollte dies daher kein übertriebenes

Misstrauen erzeugen. Die Verlagerung der Anderungsbefugnis auf den Landtag

karm sogar helfen, zukünftig einen Reformstau zu vermeiden, die Arbeit des Lan-

desparlaments wieder interessanter, lebendiger und volksnäher zu machen. Im
übrigen muss sich der Hessische Landtag im Jahr 2005 - unabhängig von der

Frage der Verfassungsänderung - auf jeden Fall mit dem im Ländervergleich au-

ßerordentlich hohen Antrags-Quorum von drei Prozent fi.ir Volksbegehren beschäf-

tigen. Denn die dafür erhebliche Rechtsgrundlage, das Gesetz über Volksbegehren

und Volksentscheid, wird am 31. Dezember 2005 außer Kraft heten.
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3 Direkte Demokratie auf der Ebene der Gemeinden

Parlamente tun sich mit der Einführung direktdemokratischer Elemente als Ergän-
zur,g z.tm repräsentativen System gewöhnlich leichter, wenn es um eine niedere
staatliche Ebene geht. Menschlich betrachtet ist dies durchaus verständlich: Wer
gibt schon gerne etwas von seiner Macht abbnry. in diesem Fall zurück? (vgl. Art.
20 Abs. 2 Satz I GG: ,,Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus.. und Art. 70 HVerf.:
,,Die staatsgewalt liegt unveräußerlich beim volke"). Man kann dies gegenwärtig
gut beobachten auf der Ebene des Bundes bei der Diskussion um die Frage, warum
es in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie Frankreich,
England oder spanien keine volksabstimmung über die Europäische verfassung
geben soll. In diesem Zusammenhang hört man von verschiedenen Bundestagsab-
geordneten immer wieder, dass direktdemokratische Elemente auf der Ebene der
Länder und der Kommunen durchaus segensreich seien, jedoch aufder Ebene des
Bundes nicht in Betracht kämen. vor diesem Hintergrund kann es nicht überra-
schen, dass die direkte Demokratie auf der kommunalen Ebene in Hessen weitaus
besser funktioniert als auf der Landesebene. Durch die Kommunalverfassungsno-
velle 1992 hat der Landtag mit wirkung zum l. April 1993 den Bürgerentscheid in
der Hessischen Gemeindeordnung (§ 8b HGo) verankert. Mit dem Bürgerent-
scheid treffen die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde Sachentscheidungen an
stelle des Kommunalparlaments selbst. voraussetzung für die Durchführun[ eines
Bürgerentscheids ist ein Bürgerbegehren, d.h. der Antrag einer ausreichenden zahl
von Bürgern auf Durchführung eines Plebiszits. Die Hessische Gemeindeordnung
verlangt für ein erfolgreiches Bürgerbegehren die Unterschriften von zehn Prozent
der wahlberechtigten Gemeindeeinwohner. Die Unterschriften können frei gesam-
melt werden. Ein Bürgerentscheid auf Initiative des Kommunalparlamenti (sog.
Ratsbegehren) ist nach der HGo nicht zulässig. Möglich ist ein Bürgerentscheid
auch auf der ortsbezirksebene (§ 82 Abs. 6 HGo), nicht jedoch auf der Kreisebe-
ne. Ausschlaggebend dafi.ir waren wohl die weitaus geringere Ausprägung von
selbstverwaltungsaufgaben sowie das fehlende ,,Kreisbewusstsein., äer Bevölke-
rung. Letzteres zeigt sich z.B. auch in der geringeren wahlbeteiligung bei Land-
ratsdirektwahlen. wegen der Großflächigkeit der Kreise besteht zudem insbeson-
dere bei Standortentscheidungen die Gefahr, dass sich die Bevölkerung nicht als
Entscheidungskörper zusammenfindet, sondern sich im Gegenteil Segregationsin-
teressen durchsetzen. Bereits 1952bei der Verabschiedung der heute no"ü gültig".,
Hessischen Gemeindeordnung hatte der Landtag über die Einführung aes 

-ntirger-

entscheids diskutiert. Ein entsprechender Antrag der cDU, mit dem Rats- und
Bürgerbegehren z.B. über Gemeindesatzungen, soweit sie sich nicht auf den Haus-
halt beziehen, ermöglicht werden sollten, wurde jedoch von der damaligen SpD-
Alleinregierung abgelehnt. Die Argumente für die Einführung des Blrgerent-
scheids lauteten: Das volk müsse an die Demokratie herangebracht werden, es
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solle daher nicht immer nur sein ,,Vormund", die Gemeindevertrefung, entschei-
den; auch das Vorbild der Schweiz spreche gegen eine rein repräsentative Kom-
munaldemokratie. Umgekehrt wurde 1990 von der damaligen CDU/FDP-
Landesregierung ein Gesetzentwurf der Fraktion der GRÜNEN für ein Gesetz zur
Einflihrung kommunaler Bürgerentscheide abgelehnt. So dauerte es mit der Ein-
führung des Bürgerentscheids bis 1992. Hessen war das dritte Bundesland, das die
direkte Demokratie auf der kommunalen Ebene als Ergänzung zum repräsentativen
System erlaubte. Sicher war es kein Zlufall, dass ,,Politikverdrossenheit" 1992 das
Wort des Jahres war. Das bis dahin gesetzlich zugelassene Beteiligungsinstrument
des ,,8ürgerantrags" (bzw. der ,,8ürgerpetition" oder der ,,Bürgerinitiative"), mit
dem (lediglich) die Behandlung eines bestimmen Themas im Kommunalparlament
erzwungen werden konnte, wurde gleichzeitig abgeschafft. Diesem Instrument -
im Gesetz zudem missverständlicher Weise als ,,Bürgerbegehren" bezeichnet -
wurde neben der echten Entscheidungsmöglichkeit keine Relevanz mehr zugemes-
sen. Auch auf der Landesebene gibt es ja in Hessen neben dem Volksentscheid
nicht auch noch die Volkspetition. In der Praxis verfolgt die weit überwiegende
Zahl der Bürgerbegehren seit 1993 das Ziel, einen von der Gemeindevertretung
gefassten Beschluss wieder aufzuheben; in diesem Fall muss die Unterschriften-
Sammlung innerhalb von sechs Wochen durchgeführt werden. Über die Zulässig-
keit des Bürgerbegehrens entscheidet die Gemeindevertretung. Stimmt diese zu, ist
der Bürgerentscheid unverzüglich an einem Sonntag innerhalb der nächsten sechs
Monate durchzuführen (§ 55 KWG). Die hessische Regelung zum Bürgerentscheid
auf Gemeindeebene ist in der Mitte zwischen dem zurückhaltenden Traditionsmo-
dell in Baden-Württemberg und der fortschrittlichen, bundesweit in wesentlichen
Fragen einmaligen Variante in Bayern angesiedelt. Anders als in Baden-
Württemberg, dem ,,Mutterland" des Bürgerentscheids, sind Bürgerentscheide
nicht nur zu einigen speziellen kommunalpolitischen Themen zulässig (Positivka-
talog), sondern grundsätzlich zu allen wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde.
Die relativ wenigen Gegenstände, zu denen ein Bürgerentscheid - und damit auch
ein Bürgerbegehren - ausgeschlossen ist, sind in einem Negativkatalog (§ 8b Abs.
2 HGO) abschließend aufgezählt. Hessen war das erste Bundesland mit dieser
bürgerfreundlichen Regelungstechnik, die mittlerweile auch von vielen anderen
Bundesländern übernommen wurde. Anders als in Bayern muss das Bürgerbegeh-
ren allerdings auch einen nach dem Gesetz zulässigen Vorschlag für die Deckung
der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten. Das Abstimmungsquorum, das die
Stimmenmehrheit beim Bürgerentscheid erreichen muss, damit der Bürgerent-
scheid die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der Gemeindeverhetung hat,
wurde für alle Gemeinden auf 25 Prozent der Stimmberechtigten festgelegt. Die
,,Vorbildregelung" aus Baden-Württemberg (30 Prozent) wurde also bürgerfreund-
lich modifiziert. Ein solchermaßen erfolgreicher Bürgerentscheid darf von der
Gemeindeverhetung innerhalb der nächsten drei Jahre nicht abgeändert oder gar
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aufgehoben werden (Bindungswirkung). Nach fast 12 Jahren Bürgerentscheid in
Hessen lässt sich feststellen, dass § 8b HGO insgesamt ausgewogene Vorgaben
trifft, die einerseits anwenderfreundlich sind, andererseits aber einer missbräuchli-
chen Inanspruchnahme ausreichend vorbeugen. Bis zum 28. Februar 2005 wurden
in den 426 hessischen Gemeinden insgesamt 77 Bürgerentscheide durchgeführt
(Details sind im Internet unter ,,www.hsl.de/buergerentscheide/00_Datum.htm"
einsehbar). § 8b HGO enthält eine praktikable und ausgewogene Regelung. Von
dem Bürgerentscheid wird in den hessischen Gemeinden kontinuierlich, aber ver-
antwortungsbewusst Gebrauch gemacht. Hessen hat daher auch im Herbst 2003 in
dem bereits erwähnten ,,Mitbestimmungs-Ranking" der Organisation ,,Mehr De-
mokratie e. V." auf der kommunalen Ebene einen beachtlichen 4. Platz belegt. Der
Bürgerentscheid hat die Kommunalpolitik in Hessen sicherlich in noch größerem
Umfang verändert und belebt als die Direktwahl der Bürgermeister. Denn dieses
Instrument wirkt nicht nur im konkreten Anwendungsfall, sondern es sorgt wegen
seiner möglichen Anwendbarkeit ständig für eine hohe Durchlässigkeit des Sys-
tems für den Common Sense der Bürgerinnen und Bürger. Es hat sich auch in
Zeiten der sog. Politikverdrossenheit gezeigt, dass es durchaus möglich ist, die
Gemeindeöffentlichkeit für bestimmte Sachthemen zu mobilisieren. Die Beflirch-
tung, der Bürger interessiere sich ohnehin nicht für Mitwirkungsmöglichkeiten und
lasse sich lieber passiv verwalten, hat keine Bestätigung gefunden. Die Parteien
werden auf ihre eigentliche grundgesetzliche Rolle zurückgedrängt, bei der politi-
schen Willensbildung mitzuwirken (anstatt sie völlig zu beherrschen). Bürgerent-
scheide haben auf Grund ihrer hohen demokratischen Legitimation eine große
Befriedungsfunktion. Im Übrigen ftirdem sie in vielen Fällen auch das bürger-
schaftliche Element der kommunalen Selbstverwaltung, d.h. die ehrenamtliche
Mitwirkung der Bürger an den gemeindlichen Angelegenheiten. In einer Gemeinde
wurde z.B. die Übemahme eines kreiseigenen Hallenbades aus Kostengründen per
Bürgerentscheid abgelehnt, das Hallenbad konnte jedoch durch die ehrenamtliche
Arbeit eines Fördervereins, der sich anschließend vor Ort bildete, erhalten werden.
Oftmals berühren Bürgerentscheide auch die staatliche Ebene, denn sie sind nicht
nur in Angelegenheiten zulässig, in denen die letzte Entscheidungsbefugnis bei der
Gemeinde liegt. Bürgerentscheide gibt es vielmehr auch in überörtlichen Angele-
genheiten, an den die Gemeinde (lediglich) zur Mitwirkung aufgerufen ist. Rein
rechtlich gesehen hat der Mitwirkungsakt der Gemeinde und damit auch der Bün-
gerentscheid in diesen Fällen oft nur eine unverbindliche Wirkung, in politischer
Hinsicht ist seine Bedeutung aber oft ungleich größer. So hat z.B. die Landesregie-
rung 1997 auf die Ausweisung eines Nationalparks ,,Kellerwald" in Nordhessen
verzichtet, nachdem sich die Bürger der betroffenen Gemeinden durch Bürgerent-
scheid für die Ablehnung dieses Vorhabens ausgesprochen hatten. Umgekehrt hat
ein Bürgerentscheid in einer osthessischen Kleinstadt im Jahr 2001 - freilich nach
massivem Finanz-Versprechen des Justizministeriums - den Weg freigemacht für
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die erste teilprivatisierte Justizvollzugsanstalt in Deutschland. Zu Beginn des Jah-

res 2002hatiin Bürgerentscheid in einer nordhessischen Kurgemeinde das Land in

die Lage versetzt, dort den Bau einer Klinik für suchtkranke Straftäter zu genehmi-

gen. Die Bürgerentscheide in Hessen haben nicht etwa dem Populismus Tür und

ior geöffrret, sondern sind ganz überwiegend Zeichen von solidem demokrati-

scheÄ Engagement. Dabei haben die Bürgerinnen und Bürger auch großes Ver-

antwortungsbewusstsein dafür bewiesen, dass die Schuldenspirale der öffentlichen

Haushalte gestoppt werden muss. Ein Bürgerbegehren gegen die Schließung eines

unrentablen Halienbads in Limburg an der Lahn hatte z.B. bei der entsprechenden

Abstimmung im April 2004 keinen Erfolg. Nach einem Arbeitspapier der Konrad-

Adenauer-Siiftung vom September 2002 wat bei den ersten 66 Bürgerentscheiden

in Hessen das jeweilige Bürgerbegehren in 36 Fällen erfolgreich. Die Stimmbetei-

ligung lag bei insgesamt 49 Prozent. Gerade die ehrenamtlichen Mandatsträger in

d".r Ko-munalparlamenten sollten aktive Bür§er nicht länger argwöhnisch als

Konkurrenten um die Gemeinwohlrealisierung begreifen. Das Ehrenamt in der

Kommunalverwaltung wird durchaus aufgewertet, wenn es die Aufgabe eines

Maklers oder Mittlers zwischen Bürgerschaft und Verwaltung unter dem Motto

,,Beteiligung statt Bevormundung, Mitmachgemeinde statt Zuschauerdemokratie"

arrnimmt. In der jüngeren Vergangenheit hat es in Hessen sowohl Initiativen zur

Erleichterung, als auch zur Verschärfung der gesetzlichen Regelungen über den

Bürgerentscfieid gegeben. Bundesweit hat mit Beginn des neuen Jahrzehnts eine

Bewegung eingesetzt, den Bürgerentscheid und das Bürgerbegehren nach bayeri-

schem Vörbild durch die Absenkung der maßgeblichen Quoren zu erleichtem.

Insbesondere ist in Bayern das Abstimmungsquorum beim Bürgerentscheid relativ

niedrig angesetzt (20 Prozent) und sinkt bei zunehmender Zahl der Gemeindeein-

wohner uuf Uit zt zeltn Prozent. Dadurch sollen die Bürgerinnen und Bürger ein

echtes Angebot erhalten, den unmittelbaren eigenen Lebensraum in spürbarem

Umfang *it^g"rtult"n. Das persönliche Engagement und das Verantwortungsbe-

wusstsein flir das Gemeinwesen sollen gefordert sowie dem verbreiteten Gefühl

politischer Ohnmacht entgegengewirkt werden. Mit dem erleichterten Bürgerent-

icheid will man in Bayern die Überleitung zur,,neuen Bürgerkommune mit Selbst-

hilfeaufgaben", zu einer ,,neuen demokratischen Kultur" bewerkstelligen. Ein ent-

sprecheider Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 17. Au-

gust 2000 (LT-Drs. l5ll472), in dem darauf hingewiesen wurde, da_ss ein Bürger-

begehren in einer bayerischen Gemeinde durchschnittlich alle neun Jahre, dagegen

in iiner hessischen Gemeinde alle 2l Jahre eingereicht werde, war jedoch im Hes-

sischen Landtag nicht erfolgreich. Gerade in Hessen hat sich gezeigl, dass das

Abstimmungsquomm von 25 Prozent auch in Städten mit mehr als 50.000 Ein-

wohnern 111änäu am25.Juni 1995 und am l4.März 1999 sowie Bad Homburg v.d.

Höhe am 22. August 1999) und sogar in städten mit mehr als 100.000 Einwohnern

(Wiesbaden am ll. Dezember 1994) keine unüberwindliche Hürde darstellt. Im
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Übrigen misst die Bayerische Gemeindeordnung dem Bürgerentscheid als Konse-
quenz aus dem niedrigen Abstimmungsquorum auch nur eine Bindungswirkung
von einem Jahr zu. Auch mit dem Einleitungsquorum von zehn prozent beim Bür-
gerbegehren nimmt Hessen im Vergleich zu den anderen Flächenländern Deutsch-
lands einen guten Mittelplatz ein. Andererseits sind aber im Jahr 2004 auch die
Bemühungen des Hessischen städtetages und des Hessischen städte- und Gemein-
debundes, die Landesregierung zu einer Ausdehnung des Negativkatalogs in § gb
Abs. 2 HGo im Rahmen der jüngsten Novellierung des Heisischen Kommunal-
rechts zu veranlassen, erfolglos geblieben. Die beiden kommunalen spitzenver-
bände forderten insbesondere den gesetzlichen Ausschluss von Bürgerentscheiden
zum einen bei den in der gemeindlichen Hauptsatzung festgelegten hauptamtlichen
Beigeordnetenstellen Tj _?- anderen in Angelegenheiten deiBauleitplanung. Es
wurden offensichtlich Hoffrrungen daran geknüpft, dass die cDU-Fraktion ti92 _
noch in der opposition - bei der Einführung däs § gb HGo den Ausschluss aller
,,satzungen der Gemeinde" vom Bürgerentscheid gefordert hatte. Bei rein sachli-
cher Betrachtungsweise war aber festzustellen, dasi es in den hessischen Gemein-
den bisher gerade einmal sechs Bürgerentscheide zur Reduzierung der hauptamtli-
chen Beigeordnetenstellen gegeben hat und davon nur in vier Fällen die jeweilige
Initiative zur Abschaffung bzw. verhinderung der hauptamtlichen Beigeärdnetei-
stelle erfolgreich war. Zwei dieser vier Fälle wiederum spielten sich in Gemeinden
mit weniger als 20.000 Einwohnern ab. Gerade hier kann den beteiligten Bürgern
kaum der vorwurf einer kurzsichtigen und unkrugen ,,sparwut.. gemächt *".ä"r,
weil in solchen Gemeinden grundsätzlich ein hauptamtlicher wahlbeamter, näm-
lich der Bürgermeister, als Leiter der verwaltung ausreicht. Im übrigen hat der
Hess. vGH zwar entschieden, dass die Bürger einer hessischen Gemeinde mit dem
Bürgerentscheid über die Frage der Einrichtung oder der Beibehaltung einer haupt-
amtlichen Beigeordnetenstelle (§ 44 Abs. 2 HGo) abstimmen dürf;. Es handelt
sich insbesondere nicht um eine ,,Frage der inneren organisation der Gemeinde-
verwaltung" im sinne von § 8b Abs. 2 Nr. 2 HGo, sondern vielmehr um eine
kommunalverfassungsrechtliche Grundentscheidung über die Zusammensetzung
der verwaltungsspitze. Der Hessische verwaltungsgerichtshof ffGH) hat abei
auch klargestellt, dass Bürgerbegehren zur verkleinerung des hauptamtlichen Ma-
gistrats kassatorischer Natur sind, d.h. sich gegen einen gefassten Beschluss des
gemeindlichen Kollegialorgans richten und die sechs-wochen-Frist (§ gb Abs. 3
Satz I HGO) zur Aufhebung des entsprechenden Beschlusses der Gemeindevertre-
tung über die Hauptsatzung nicht bei jedem wechsel des Amtsinhabers neu zu
laufen beginnt. was Angelegenheiten der Bauleitplanung angeht, würde ein völli_
ger Ausschluss die Entscheidungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger emp-
findlich und unangemessen einengen. Nach Expertenmiinungen hätte bei einem
Ausschluss der Bauleitplanung rund ein viertel der bisher tcnapp zoo Bürgerbegeh-
ren in Hessen bereits für thematisch unzulässig erklärt werden müssen. Außerdem
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hat die Rechtsprechung klargestellt, dass sich ein Btirgerbegehren nur auf die

Grundsatzentscheidung beziehen darf, ob ein gemeindlicher Bebauungsplan erlas-

sen, aufgehoben oder geändert werden soll, nicht jedoch auf das ,,wie" der Pla-

nung. Im Ergebnis hatte die CDU-Landesregierung in Hessen die Größe, öffentlich

festzustellen, dass sich die von der rot-grünen Vorgängenegierung eingeflihrte

Regelung über den Bürgerentscheid bewährt hat und eine grundlegende Anderung

nicht geboten ist. Gerade in einer Zeit knapper Finanzmittel, in der Kommunalpoli-

tik ,,mit" den Bürgerinnen und Bürgern (und nicht ,,flir" die Bürger) gefragt ist,

seien Einschränkungen des Bürgerentscheids - z.B. durch die Ausdehnung des sog.

Negativkatalogs - nur bei .Vorliegen besonders schwerwiegender Gründe ange-

zeigt. § 8b HGO wurde nach alledem von der umfassenden und einschneidenden

Kommunalrechtsnovelle 2005, die am 10. Februar in Kraft getreten ist, nicht ange-

tastet.
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